
128 Gesetzblatt Teil I Nr. 7 — Ausgabetag: 16. Februar 1976

Sicherheitsleistung des Empfängers abgeliefert werden. Ver
letzen sie diese Pflicht, sind sie für die Entrichtung der Bei
träge persönlich verantwortlich. Die Verwertung der Güter 
für den Havereibeitrag wird dadurch nicht berührt.

(3) Die Beteiligten haben an den beitragspflichtigen Gütern 
ein Pfandrecht. Das Pfandrecht für die Beteiligten wird durch 
den Verfrachter ausgeübt. Hat ein Dritter den Besitz an die
sen Gütern gutgläubig erlangt, kann das Pfandrecht nicht 
mehr geltend gemacht werden. Ein Pfandrecht besteht auch 
an der Fracht, solange diese noch nicht bezahlt wurde.

§127
Dispache

Die Feststellung und Verteilung der Opfer oder Aufwen
dungen der Großen Haverei unter die Beteiligten sind durch 
einen Dispacheur im Auftrag des Reeders durchzuführen. Der 
Auftrag ist dem Dispacheur unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb eines Monats nach Eintritt der Großen Haverei, 
zu erteilen. Wird vom Reeder die Erteilung des Auftrages 
verzögert, kann jeder andere Beteiligte der Großen Haverei 
den Auftrag erteilen.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

Rettung aus Gefahr

§128
Anspruch auf Rettungslohn

(1) Die Rettung von Schiffen, die sich in Gefahr befinden, 
die Rettung von Sachen, die sich an Bord befinden, und die 
Erhaltung der Fracht begründen einen Anspruch auf an
gemessene Vergütung (Rettungslohn), wenn die Rettungslei
stung erfolgreich war oder ein nützliches Ergebnis erzielt 
wurde.

(2) Rettungslohn kann auch beansprucht werden, wenn die 
Rettungsleistung zwischen Schiffen des gleichen Reeders er
folgte.

(3) Die Besatzungen von Schiffen, die sich in Gefahr be
finden, und die Besatzungen von Schiffen, die gewerbsmäßig 
Rettungsleistungen erbringen, haben keinen Anspruch auf 
Rettungslohn.

(4) Rettungsleistungen, die gegen das ausdrückliche und 
begründete Verbot des Kapitäns des geretteten Schiffes durch
geführt wurden, schließen einen Anspruch auf Rettungslohn 
aus.

(5) Wer bei einer Rettungsleistung Menschen rettet, kann 
einen angemessenen Anteil vom Rettungslohn beanspruchen, 
der den Personen zusteht, die das Schiff oder die an Bord 
befindlichen Sachen gerettet haben.

(6) Wenn die Retter die Gefahr verursacht haben und dafür 
verantwortlich sind oder wenn sie einen Diebstahl, eine Ver
heimlichung oder andere unredliche Handlungen im Zusam
menhang mit einer Rettungsleistung begangen haben, kann 
der Rettungslohn herabgesetzt oder versagt werden.

§129
Vergütung der Rettungsleistungen 

durch Schlepper und Lotsen

Das Schleppunternehmen kann für Rettungsleistungen, die 
es für ein von ihm geschlepptes Schiff oder dessen Ladung 
erbringt, Rettungslohn nur unter der Voraussetzung bean
spruchen, daß es außergewöhnliche Dienste geleistet hat, die 
über seine vertraglichen Pflichten hinausgehen. Das gilt für 
Lotsen entsprechend.

§130
Rettungslohn

(1) Die Höhe des Rettungslohnes wird durch Vereinbarung 
der Partner oder bei fehlender Vereinbarung auf Klage durch 
ein vereinbartes Schiedsgericht oder durch das Gericht be
stimmt;

(2) Der Rettungslohn umfaßt auch die Kosten für die Auf
bewahrung, Erhaltung, Schätzung und den Verkauf der ge
retteten Gegenstände. Er darf den Wert des Geretteten nicht 
übersteigen. Als Wert des Geretteten gilt der geschätzte oder 
erzielte Verkaufserlös von Sachen und die erhaltene Fracht 
abzüglich der zu entrichtenden Abgaben und Zollgebühren.

(3) Bei der Bestimmung der Höhe des Rettungslohnes sind 
insbesondere zu berücksichtigen:

— der durch die Rettung erzielte Erfolg,

— der Arbeits- und Zeitaufwand und die Verdienste der 
Retter,

— die Gefahr, der das rettende und das gerettete Schiff sowie 
die darauf befindlichen Personen und Sachen ausgesetzt 
waren,

— die entstandenen Kosten und Schäden,

— die Gefahr einer materiellen Verantwortlichkeit oder 
anderer Nachteile, der sich die Retter ausgesetzt haben,

— der Wert der in Gefahr gebrachten Rettungsmittel,

— die besondere Zweckbestimmung des rettenden Schiffes.

Der Wert des Geretteten ist erst nach diesen Kriterien zu 
berücksichtigen.

(4) Die Verteilung der Vergütung unter mehrere Retter 
erfolgt entsprechend den von ihnen getroffenen Vereinbarun
gen oder auf Klage durch ein vereinbartes Schiedsgericht oder 
durch das Gericht.

§131
Änderung oder Nichtigkeit des Vertrages

Ein über die Rettung geschlossener Vertrag kann auf Klage 
durch ein vereinbartes Schiedsgericht oder durch das Gericht 
geändert oder für nichtig erklärt werden, wenn er zur Zeit 
und unter dem Einfluß der Gefahr geschlossen wurde und die 
vereinbarten Bedingungen unbillig sind. Das gleiche -gilt, wenn 
einer der Partner zum Vertragsabschluß durch arglistige Täu
schung bestimmt worden ist oder der Rettungslohn in einem 
erheblichen Mißverhältnis zur erbrachten Leistung steht.

§132

Pfandrecht

(1) Zur Sicherung des Rettungslohnes steht dem Reeder ein 
Pfandrecht an den geretteten Gegenständen zu.

(2) Güter dürfen vor der Bezahlung des Rettungslohnes 
oder einer Sicherstellung des Retters nicht abgeliefert werden.

§133

Anwendbares Recht

Auf Rechtsverhältnisse aus der Rettung aus Gefahr inner
halb von Territorialgewässern eines Staates ist das Recht des 
Staates anzuwenden, zu dessen Staatsgebiet diese Gewässer 
gehören. Erfolgt die Rettung auf dem Offenen Meer, findet 
das Recht der Flagge des geretteten Schiffes Anwendung.


